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Die vorliegende Broschüre ist im Rahmen der Multiplikator*innenschulung „Kinder und Jugendliche in Familien 

mit Partnerschaftsgewalt für Lehrkräfte und Fachkräfte der Sozialen Arbeit in Niedersachsen 2024/2025“ 

entstanden und stellt ein Projekt des Instituts für Schule, Jugendhilfe und Familie e.V., in Kooperation mit Prof. 

Dr. Angelika Henschel (Leuphana Universität Lüneburg), gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für 

Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung, dar. 

 

Das für drei Jahre konzipierte Pilotprojekt (2024-2027) startete zum 01. April 2024 und wird, vorbehaltlich der 

jeweiligen Zuwendungen des Landes, mit insgesamt drei Multiplikator*innenschulungen zu einer breiten 

Umsetzung von zahlreichen Sensibilisierungsmaßnahmen, Fortbildungen und Initiativen zum Thema „Kinder 
und Jugendliche in Familien mit Partnerschaftsgewalt“ in sehr unterschiedlichen Regionen Niedersachsens 

beitragen. 
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1. AUSGANGSLAGE 

In der repräsentativen Prävalenzstudie zur „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in 

Deutschland“ (BMFSFJ 2004, S. 277) gaben mehr als die Hälfte der von Partnerschaftsgewalt 

betroffenen Frauen an, dass Kinder in ihrem Haushalt lebten und dass diese die Gewaltsituationen 

gehört (57,1%) oder gesehen (50,0%) hätten. In jedem fünften Fall (20,6%) waren die Kinder selbst in 

die Auseinandersetzung geraten und jede vierte Befragte (25,0%) berichtete davon, dass ihre Kinder 

versucht hätten, sie zu verteidigen oder zu beschützen. 9,8% der Kinder wurden selbst körperlich vom 

eigenen Vater bzw. vom Partner/Ehemann ihrer Mutter angegriffen (vgl. ebd.). Die aktuellen Zahlen 

des Bundeskriminalamtes zum Hellfeld der angezeigten Taten verweisen darüber hinaus auf einen 

Anstieg von Partnerschaftsgewalt im Jahr 2023. So dokumentiert das Bundeslagebild 2023 „Häusliche 

Gewalt“ des Bundeskriminalamtes (2024) insgesamt 167.865 weibliche Opfer von 

Partnerschaftsgewalt. Im Hellfeld ist somit ein Anstieg der Opfer von 6,4% % (2022: 157.818 weibliche 

Opfer) innerhalb eines Jahres zu verzeichnen. Dabei waren 79,2 % der Opfer von Partnerschaftsgewalt 

weiblich. 

Das „Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 

und häusliche Gewalt“, die sogenannte Istanbul-Konvention (2011), wurde 2018 von der 

Bundesregierung ratifiziert und gilt seitdem als Vorlage für entsprechende Gesetzesanpassungen bzw. 

gesetzliche Verbesserungen zum Schutz von Frauen und ihren Kindern vor Gewalt. Sie adressiert nicht 

nur Frauen, die von Gewalt betroffen sind, sondern stärkt auch den Schutz von Kindern und 

Jugendlichen vor allen Formen von Gewalt. Insbesondere indem sie anerkennt, dass diese immer Opfer 

häuslicher Gewalt sind, auch als Zeuginnen und Zeugen von Partnerschaftsgewalt in der Familie. Der 

Artikel 26 der Istanbul-Konvention (Schutz und Unterstützung für Zeuginnen und Zeugen, die Kinder 

sind) erfordert daher die Bereitstellung von Schutz- und Hilfsdiensten für Opfer unter der Beachtung 

der Rechte und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen. Sollen Kinder und Jugendliche in der 

Verarbeitung ihrer Gewalterfahrungen unterstützt werden, bedarf es interprofessioneller und 

interinstitutioneller Kooperationsbeziehungen, beispielsweise zwischen Frauenhäusern, Kitas, Schulen 

und der Kinder- und Jugendhilfe (vgl. Kotlenga et al. 2021 zur Evaluation des Landesaktionsplans III 

Niedersachsen zur Bekämpfung häuslicher Gewalt; Henschel 2008, 2019; Henschel in AWO 2021, 

2022). Hierfür benötigen die Professionellen, neben zeitlichen, personellen und finanziellen 

Ressourcen, Kenntnisse über hierarchische, gewaltbegünstigende Geschlechter- und 

Generationenverhältnisse, die Partnerschaftsgewalt und Kindeswohlgefährdung begünstigen können 

(vgl. Henschel in AWO 2022, S. 32 ff.).  

Da sich Partnerschaftsgewalt im Privaten und somit vor allem innerhalb des alltäglichen familiären 

Lebens und in den eigenen vier Wänden ereignet, bleibt sie oft vor der Öffentlichkeit verborgen. Dabei 

gilt das Miterleben von Partnerschaftsgewalt in der Familie als besonderes Entwicklungsrisiko und 

sollte im Sinne des Kinderschutzes und Kindeswohls frühzeitig erkannt und verhindert werden. Als 

sekundäre Sozialisationsinstanzen kommen daher Krippen, Kindertagesstätten und Schulen besondere 

Bedeutung hinsichtlich des Erkennens von häuslicher Gewalt zu. Sie stellen als Einrichtungen der 

frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung die ersten Institutionen außerhalb der Familie dar, in 

denen die Gewalt innerhalb der Partnerschaft oder Familie erkannt werden könnte. 
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Die Aufklärung über die Thematik Partnerschaftsgewalt sowie die damit verbundenen Folgen und 

Risiken für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, die in diesem Kontext aufwachsen müssen, 

sollte daher im Sinne des verbesserten Kinderschutzes ebenso Eingang in die Aus- und Fortbildungen 

von Fachkräften finden, wie dies bereits vielerorts für die Thematik Kindeswohlgefährdung und 

Kinderschutz in Bezug auf unterschiedliche Formen und Ausprägungen der Kindesmisshandlung bzw. 

Kindesvernachlässigung gilt. Bis heute wird die Thematik häusliche Gewalt/Partnerschaftsgewalt 

jedoch nur unzureichend innerhalb der Aus- und Fortbildung von sozialpädagogischen Fachkräften 

sowie Lehrkräften berücksichtigt, wie dies im Rahmen des Berichts des Expertenausschusses (GREVIO) 

zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland angemahnt wurde (vgl. BMFSFJ 2022). Auch 

die Evaluationsergebnisse des Niedersächsischen Landesaktionsplans III zur Bekämpfung von 

häuslicher Gewalt zeigen diese unzureichende Sensibilisierungs- und Fortbildungstätigkeit auf und 

verweisen zusätzlich auf eine unzureichende Verankerung der Partnerschaftsgewalt in 

Kinderschutzkonzepten (vgl. Kotlenga et al. 2021). Das vorliegende Konzept kann zur Begleitung der 

Arbeit des Interministeriellen Arbeitskreises (IMAK) „Kinderschutz“ beitragen, der unter der 

Federführung des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung 

seit April 2023 arbeitet, sowie die neu eingerichtete Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-

Konvention durch Kooperation unterstützen. 

 

2. MULTIPLIKATOR*INNENSCHULUNG 

„Kinder und Jugendliche in Familien mit Partnerschaftsgewalt für 
Lehrkräfte und Fachkräfte der Sozialen Arbeit in Niedersachsen“ 

2.1. BESONDERHEITEN DES KURSKONZEPTES 

Die Multiplikator*innenschulung kann einerseits die Umsetzung der Istanbul-Konvention befördern 
sowie andererseits Gewaltschutz und den institutionellen Kinderschutz zukünftig besser durch 
interprofessionelle und interinstitutionelle Präventions- und Interventionsmaßnahmen miteinander 
verbinden.  

Die Multiplikator*innenschulung stellt ein besonderes Element zur Beförderung der 
Präventionsarbeit dar, in dem das Spannungsfeld zwischen (Frauen)Gewaltschutz und Kinderschutz 

vertiefend bearbeitet wird und gleichzeitig Maßnahmen und Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis 

im Rahmen bestehender Vorgaben und Verfahren von Kinderschutz mit den notwendigen 
Forderungen der Istanbul-Konvention miteinander verbunden werden. Schlussendlich sollen vom 

01.04.2024 bis 31.03.2027 die insgesamt drei Kurse, die aus jeweils vier dreitägigen Blockseminaren 

(mit Übernachtung) inklusive einer Abschlusstagung bestehen, zu einer breiten Umsetzung von 
zahlreichen Sensibilisierungsmaßnahmen, Fortbildungen und Initiativen in unterschiedlichen 
Regionen Niedersachsens führen. 
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Eine zielgruppenspezifische Theorie-Praxis-Verzahnung zählt zu einer Besonderheit des Konzeptes, die 

neben der Vermittlung von Wissenseinheiten in Kombination mit verschiedenen 

(Selbst)Reflexionselementen, Fallbeispielen, Praxiselementen und Übungen angeboten wird.  

Die Vermittlung methodisch-didaktischer Kenntnisse aus der Erwachsenenbildung und deren 

Erprobung samt kollegialem Feedback stellen einen weiteren Schwerpunkt des Kurskonzeptes dar. Dies 

geschieht durch die Vermittlung von Wissenseinheiten in Kombination mit verschiedenen 

(Selbst)Reflexionselementen, Fallbeispielen, Praxiselementen und Übungen, die auf die eigene 

Weiterbildungstätigkeit vorbereiten. 

Den Teilnehmenden steht eine digitale Lernplattform flankierend zum Seminar und für den weiteren 

Austausch und die Vernetzung zur Verfügung. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit zwischen den 
Blockseminaren qualifiziertes Coaching und/oder Beratung in Bezug auf ihr Praxiselement und die 
Zertifikatsaufgabe in Anspruch zu nehmen.  

Die Bildung von Praxisteams für Austausch, Beratung und regionale Vernetzung zwischen den 

Teilnehmenden wird gefördert und unterstützt. Zu den weiteren Besonderheiten gehört u.a. die 

Berücksichtigung interinstitutioneller und interdisziplinärer Vernetzung und Kooperation auf 

unterschiedlichen Ebenen. So haben die Teilnehmenden sowohl diverse Möglichkeiten, mittels eigens 

dafür eingeplanter Seminarelemente, sich untereinander im Rahmen der Fortbildung besser 

kennenzulernen und zu vernetzen als auch ihre Vernetzungs- und Kooperationstätigkeit in ihrem 

Arbeitsbereich zu reflektieren und ggf. durch systematische Vorgehensweise zu intensivieren. Die 

gemeinsame Teilnahme aus den Bereichen Kindertagesstätte, Schule, Frauenhäuser und Einrichtungen 

sowie Ämtern der freien und öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe, bietet die besondere Chance, die 

jeweiligen Arbeitsbereiche, deren besonderen Aufgaben, Möglichkeiten und Grenzen in Bezug auf die 

Thematik besser zu verstehen und einzuordnen. 

Die Teilnehmenden erhalten neben der qualifizierten Teilnahmebestätigung (Anwesenheit von 80% 

der Seminarzeit vorausgesetzt) die Möglichkeit, durch die Durchführung eines Praxiselements 

zusätzlich ein Zertifikat zu erwerben. Hierfür sind eine Konzeptionierung, die Verschriftlichung der 

Ziele, Inhalte und methodisch-didaktischen Vorgehensweise und ggf. die Durchführung einer 

Evaluation des Praxiselements Voraussetzung. 

Am letzten Tag der Multiplikator*innenschulung findet eine fachöffentliche Tagung im Rahmen des 

Abschlussseminars statt, bei der die Praxiselemente der Zertifikatsteilnehmenden präsentiert werden. 

Dies soll den Austausch zwischen Praxis, Wissenschaft und Politik in der Region befördern und ab 

dem zweiten Projektjahr auch die Vernetzung der Teilnehmenden kursübergreifend ermöglichen. 

2.2. ZIELE DER MULTIPLIKATOR*INNENSCHULUNG 

Ziel der Multiplikator*innenschulung ist es, die Teilnehmer*innen einerseits für die spezifischen 

Bedürfnisse und den (Schutz) der von Partnerschaftsgewalt betroffenen Mütter, aber vor allem der 

hiervon als Opfer immer mitbetroffenen Kinder und Jugendlichen zu sensibilisieren, ihnen das 

notwendige Fach- und Methodenwissen zu vermitteln, um der Kindeswohlgefährdung 

entgegenzuwirken und das Kindeswohl zu unterstützen. Praxisnah werden ressourcenorientierte und 

Resilienz stärkende Handlungsansätze für die pädagogische Praxis vermittelt, anhand derer die 

betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie ihre Mütter gestärkt und individuell unterstützt werden 

können. Wesentliche Aspekte im Rahmen der bestehenden Kinderschutzverfahren werden 

aufgegriffen und die Notwendigkeit verbesserter Vernetzungs- und Kooperationsbeziehungen sowie 

ihre Gelingensbedingungen werden verdeutlicht und hinsichtlich der je spezifischen Situation vor Ort 

reflektiert. 
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Zentrale Ziele der Multiplikator*innenschulung 

– Die Teilnehmenden verfügen über Wissen in Bezug auf Ursachen, Erscheinungsformen und 

Folgen von Partnerschaftsgewalt. 

– Die Teilnehmenden sind für die besondere Situation der von Partnerschaftsgewalt betroffenen 

Kinder und Jugendlichen sensibilisiert. 

– Es werden ressourcenorientierte und Resilienz stärkende Handlungsansätze für die 

pädagogische Praxis und Reflexion dieser in Bezug auf den jeweiligen Arbeitsbereich vermittelt. 

– Wesentliche Aspekte im Rahmen der formalen Kinderschutzverfahren werden aufgegriffen, 

wobei auf verbesserte Vernetzungs- und Kooperationsbeziehungen und ihre 

Gelingensbedingungen eingegangen wird. 

– Die Teilnehmenden erhalten Anregungen für die Gestaltung von Schutzkonzepten. 

– Sie reflektieren die Schulungs- und Unterstützungsbedarfe von Lehr- und Fachkräften in 

Kindertagesstätten, der Kinder- und Jugendhilfe, Schulen und Frauenhäusern hinsichtlich der 

Thematik der Partnerschaftsgewalt. 

– Eine erste Ideenentwicklung hinsichtlich ihrer künftigen Multiplikator*innenrolle und die 

Erarbeitung von Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen für den Umgang mit der 

Thematik “Partnerschaftsgewalt und die Situation der Kinder und Jugendlichen” unter der 

Berücksichtigung von „Ressourcenorientierung und Resilienzstärkung“, insbesondere durch 

„Partizipation in Kindertagesstätten, Kinder- und Jugendhilfe, Schulen und Frauenhäusern“ 

wird unterstützt und begleitet. 

– Die Teilnehmenden haben inhaltliche sowie methodisch-didaktische Kenntnisse erworben, um 

die Schulungs- bzw. Fortbildungsangebote zu vermitteln und die Beratungen 

zielgruppengerecht durchführen zu können.  

– Die Teilnehmenden haben sich untereinander vernetzt und bilden Praxisteams zum kollegialen 

Austausch. 

– Die Teilnehmenden sind in der Lage das erworbene Wissen in Form von Beratungen oder 

(Inhouse) Schulungen an Fachkräfte aus Schule, Jugendhilfe und Sozialer Arbeit zu vermitteln. 

– Die Schulung der Multiplikator*innen bewirkt die Umsetzung von zahlreichen Praxiselementen 

(Sensibilisierungsmaßnahmen, Fortbildungen, Kursen, Initiativen, u.v.m.)  

in unterschiedlichen Regionen Niedersachsens. 

– Mittelfristig gibt es in Niedersachsen ein weites interinstitutionelles Kooperations- und 
Vernetzungsmodell, das den an der Multiplikator*innenschulung Teilnehmenden ermöglicht, 

sich interprofessionell auszutauschen. 

 

 

2.3. ZIELGRUPPE DER MULTIPLIKATOR*INNENSCHULUNG 

Zielgruppe der Multiplikator*innenschulung sind Lehrkräfte und (sozial)pädagogische 

Mitarbeiter*innen in (Grund)Schulen, Kindertagesstätten, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

und Frauenhäusern. Diese Institutionen sind zumeist die ersten außerhalb der Familie, die auf die 

Situation der Kinder und Jugendlichen im Kontext von Partnerschaftsgewalt aufmerksam werden. Als 

sekundäre Sozialisationsinstanz in Bildungs-, Erziehungs- und Unterstützungsinstitutionen bedürfen 

die dort tätigen Fachkräfte der Sensibilisierung, Schulungen und praktischen Handlungsstrategien, um 

ihrem (Schutz)Auftrag in Bezug auf Kinderschutz und der Antigewaltarbeit nachkommen zu können. 
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2.4. INHALTE UND THEMEN DER MULTIPLIKATOR*INNENSCHULUNG 

Die zentralen Inhalte der Multiplikator*innenschulung umfassen Themenbereiche, welche die 

Situation der Kinder und Jugendlichen in Familien mit Partnerschaftsgewalt und die entsprechenden 

ressourcenorientierte und Resilienz stärkenden Zugänge der Lehr- und Fachkräfte umreißen.  

 

1. Gewalt – ein schillernder Begriff 

2. Gewalt in Geschlechterverhältnissen 

3. Partnerschaftsgewalt 

4. Partnerschaftsgewalt und die besondere Situation von Kindern und Jugendlichen  

5. Kindeswohl und Kinderschutz im Kontext von Partnerschaftsgewalt 

6. Ressourcenorientierung und Resilienzstärkung 

7. Notwendigkeit der Kooperation und Vernetzung 

 

Übersicht zu den zentralen Themen für die vier Blockseminare (jeweils Mittwoch bis Freitag) 

 

2.5. PRAXISELEMENTE UND PROJEKTE DER MULTIPLIKATOR*INNENSCHULUNG 2024/2025 

Im vierten und letzten Seminarblock stellten die Teilnehmenden ihre Praxiselemente und Projekte vor. 

Hierfür wurde von allen Zertifikatsanwärter*innen ein Poster erstellt. Die Ergebnisse finden sich in 

dieser Broschüre als Beispiele für Sensibilisierungs-, Fortbildungs- und Netzwerkelemente der 

Multiplikator*innen. Auf den folgenden Seiten sind die entsprechenden Poster grob gegliedert in die 

Bereiche: 

– „Sensibilisierung, Fortbildung und Gewaltschutzkonzepte im Schulbereich“,  

– „Fortbildung für Kitafachkräfte und Kindertagespflege“,  

– „Sensibilisierungselemente und Netzwerkarbeit“,  

– „Unterstützungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche im Frauenhaus“ und  

– „Gewaltpräventionsarbeit für junge Männer“. 
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LAPIII_Haeusliche_Gewalt_Niedersachsen_Eval-Zoom.pdf [16.03.2025].  
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